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• Das Trinken bzw. die Mitnahme von alkoholhaltigen Getränken und Speisen (dazu zählt auch das so 

genannte alkoholfreie Bier) ins Haus, sowie die eigenmächtige Einnahme von Medikamenten oder 

Drogen (darunter fällt auch Haschisch) ist nicht gestattet.

• Mitgebrachte Medikamente sind bei der Aufnahme am Stationsstützpunkt abzugeben.

• In allen Räumen (ausgenommen speziell gekennzeichnete Raucherräume) gilt strengstes Rauchverbot.

• Hantieren mit offenem Feuer, Kerzen und Räucherstäbchen ist nicht erlaubt.

• Die Verwendung von Kochplatten, Tauchsiedern bzw. Kaffeemaschinen und ähnlichem in den 

Zimmern ist nicht gestattet.

• Das Verlassen des Krankenhausgeländes ist nur mit Bewilligung der StationsärztInnen erlaubt.

• Während des stationären Aufenthaltes dürfen auswärtige ÄrztInnen, TherapeutInnen bzw.

Ambulatorien nur auf ausdrückliche Zuweisung der StationsärztInnen aufgesucht werden.

Die Krankenkassen übernehmen für auswärtige Arztbesuche und Therapien während des stationären 

Aufenthaltes keine Kosten (Ausnahme ZahnärztInnen).

• Die ausgehängten Ruhezeiten sind einzuhalten.

• Spielen um Geld ist ausnahmslos untersagt.

• Für Wertgegenstände kann keine Haftung übernommen werden.

• Filmen und Fotografieren von MitpatientInnen ist nur mit Einverständnis der Betroffenen gestattet 

(Datenschutz).

• Handys sind während der Therapiegruppen, im Speisesaal und am Stützpunkt abzuschalten.

• Auf Sauberkeit im Zimmer achten.

• Keine Lebensmittel und kein Geschirr aus dem Speisesaal mitnehmen.

• Das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet (auch nicht für BesucherInnen).

• BesucherInnen sollen sich nur in den Gemeinschaftsräumen aufhalten.

• Die Besuchszeiten sind einzuhalten.

• Badebekleidung ist in Therapie- und Gemeinschaftsräumen nicht gestattet.

• Ein Widerhandeln der Hausordnung stellt einen Entlassungsgrund dar.
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